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Baurecht. In einem Verbrauchervertrag ist
eine Klausel unwirksam, welche die Haftung
des Auftragnehmers davon abhängig macht,
dass die Wartung gemäß der
Herstellervorschriften nachgewiesen wird.

OLG Koblenz, Urteil vom 9. März 2023,
Az. 2 U 63/22

Mängelhaftung darf nicht von
Wartung abhängen

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Ein Verein für Verbraucherschutz im Bau-
wesen nimmt einen Unternehmer wegen
verschiedener Verstöße in vorformulier-
ten Bauverträgen mit Verbrauchern auf
Unterlassung in Anspruch. Er habe ver-
schiedene, den Verbraucher benachteili-
gende Klauseln verwendet. Im Vertrag ist
unter anderem folgende Klausel streitge-
genständlich: „Bauteile, die einer regel-

mäßigen Wartung unterliegen, unterlie-
gen nur der Gewährleistung, wenn hierfür
entsprechende Wartungen gemäß den
Herstellervorschriften nachgewiesen wer-
den.“ Das LG Koblenz hat dem Unterneh-
mer im Ergebnis die weitere Verwendung
der Klausel untersagt. Seine Berufung vor
dem OLG Koblenz hatte keinen Erfolg.
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DIE FOLGEN

Das OLG Koblenz bestätigt das erstin-
stanzliche Urteil, wonach dem Unterneh-
mer die Verwendung der Klausel unter-
sagt wurde. Die Klausel verstößt gegen
§ 309Nr. 8 b) bb) BGB. Danach ist die Ver-
wendung einer Bestimmung in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB) unter-
sagt, die Ansprüche gegen den Verwender
– hier den Unternehmer – wegen eines
Mangels insgesamt oder wegen einzelner
Teile ausschließt. Diese Klausel ist insge-

samt unwirksam. Im Ergebnis wird dem
Verbraucher eine zusätzliche Vorausset-
zung für die Haftung des Unternehmers
abverlangt, die über die Voraussetzungen
im Gesetz hinausgehen. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies einen Ausschluss
der Gewährleistung, obwohl in der Sache
ggf. die gesetzlichen Voraussetzungen für
eine Mangelhaftung gegeben sind.
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WAS IST ZU TUN?

Oft finden sich in den Werkverträgen ver-
gleichbare Klauseln. Ziel ist es, die Rechte
des Verbrauchers wegen eines Mangels
bezüglich einzelner Bauteile – soweit sie
einer Wartung unterliegen – einzuschrän-
ken, indem sie die Haftung des Unterneh-
mers von weiteren Voraussetzungen
abhängigmachen, etwa denNachweis der
Wartung. Solche Klauseln sind stets
unwirksam und im Geschäftsverkehr tun-
lichst zu vermeiden. Und sie sind auch gar
nicht notwendig. Die Wartung kann nie-
mals einen von Anfang an angelegten
Mangel bzw. eine Mangelursache beseiti-

gen. Durch eine wiederholte Wartung soll
vielmehr der Verschleiß ausgeglichen
werden. Der Unternehmer sollte den Ver-
braucher über wartungsbedürftige Bau-
teile informierenund entsprechendeWar-
tungshinweise aushändigen. Kann er
nachweisen, dass er den Verbraucher ent-
sprechend aufgeklärt hat undwerden spä-
ter ein Mangel sowie etwaige Mangelfol-
gen sichtbar, die nachweisbar auf eine
fehlende Wartung zurückzuführen sind,
wird der Unternehmer tatsächlich von der
Haftung frei. Hierzu ist keine Regelung im
Vertrag nötig. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Sabine Sievers

von O&P
Oberthür & Partner

Quelle: O&P

Öffentliches Recht. Für die Beurteilung, ob
nach Landesrecht nicht überbaute Flächen
eines Baugrundstücks ausreichend
gärtnerisch gestaltet sind, kommt es auf
das Gesamtbild an.

OVG Niedersachsen, Beschluss vom 17. Janaur 2023,
Az 1 LA 20/22

Ein Schottergarten ist keine
Grünfläche gemäß Bauordnung
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DER FALL

Die Kläger wendeten sich gegen eine
behördliche Anordnung: Sie sollten Kies-
beete entfernen und eine Grünfläche im
Sinne des § 9 Abs. 2 NBauO herstellen. Im
Vorgarten der Kläger befanden sich über-
wiegend Kiesbeete, in die punktuell Koni-
feren, Sträucher und Bodendecker einge-

pflanzt waren, es handelte sich um 25
Pflanzen auf einer Fläche von insgesamt
50 qm. Das Verwaltungsgericht hat der
Behörde Recht gegeben, und das OVG hat
diese Entscheidung bestätigt.
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DIE FOLGEN

Das OVG Niedersachsen hat entschieden,
dass es sich bei den Beeten der Kläger
nicht um Grünflächen im Sinne des § 9
Abs. 2 NBauO handelt. Nach dieser Vor-
schrift und nach allen weiteren ähnlich
lautenden Vorschriften anderer Landes-
bauordnungen müssen nicht überbaute
Grundstücksflächen Grünflächen sein,
soweit sie nicht für eine andere zulässige
Nutzung – z.B. Stellplatz, Kinderspielflä-
che, Feuerwehraufstellfläche – erforder-
lich sind. Grünflächen werden durch
naturbelassene oder angelegte, mit Pflan-
zen bewachsene Flächen geprägt. Dabei
ist wesentliches Merkmal einer Grünflä-
che der „grüneCharakter“. Es handelt sich
um eine durch Bewuchs geprägte nicht-
bauliche Nutzung. Das schließt Steinele-
mente zwar nicht aus, diese müssen aber

untergeordnete Bedeutung haben. Von
dieser untergeordneten Bedeutung ist nur
auszugehen, wenn die Steinflächen dem
Bewuchs sowohl in funktioneller als auch
in räumlich-gegenständlicher Hinsicht
dienend zu- und untergeordnet sind.
Dabei kommt es auf das Gesamtbild an.
Sobald die Steinelemente, z.B. Kiesbeete,
eine dominante Wirkung entfalten, kann
keine Grünfläche vorliegen. Dies muss
auch vor dem Hintergrund der Intention
des Gesetzgebers betrachtet werden, das
KleinklimaunddenWasserhaushalt güns-
tig zu beeinflussen und der „Versteine-
rung der Stadt“ entgegenzutreten. Eine
Nachpflanzung weiterer Bodendecker
reicht nachAuffassung desOVGnicht aus.
Die Kiesbeete mussten entfernt werden.
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WAS IST ZU TUN?

Bei der Gestaltung der Freiflächen von
Baugrundstücken ist die jeweilige Landes-
bauordnung zu beachten. Demnach
müssen diese Freiflächen Grünflächen
sein, wie es z.B. § 9 Abs. 2 LBO Nieder-
sachsen regelt, durch Begrünung und
Bepflanzung gärtnerisch gestaltet sein,
wie in § 9 Abs. 1 Ziff 2 HBauO Hamburg

festgelegt, oder zu begrünen bzw. zu
bepflanzen, wie es in der NRW-Bauord-
nung heißt (§ 8 Abs. 1 Ziff 2). Die Gemein-
den und in der Folge auch die Verwal-
tungsgerichte gehen dazu über, Verstöße
dagegen mit entsprechenden Anordnun-
gen zu ahnden. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberater
Jens Krall

von Euprax
Quelle: Euprax, Urheber: Oliver Rehbinder

Steuerrecht. Ein Anteilsverkauf löst bei
mehrstöckigen Beteiligungen nicht
mehrfach Grunderwerbsteuer aus, wenn
infolge eines Treuhandverhältnisses das
zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentum
auseinanderfallen.

BFH, Urteil vom 14. Dezember 2022,
Az. II R 40/20

Keine doppelte Grunderwerbsteuer
wegen Treuhandabreden
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DER FALL

Die Klägerin erwarb von einer Holdingge-
sellschaft mit Kaufvertrag vom 19. April
2004 100% der Anteile an einer Zwischen-
holding. Im Eigentum dieser Gesellschaft
befanden sich wiederum Beteiligungen,
zu deren Vermögen jeweils Grundstücke
gehörten. Allerdings hielten die Immobi-
liengesellschaften die Grundstücke seit
2002 lediglich treuhänderisch für Rech-
nung und Gefahr der Holdinggesellschaft.
Parallel zur Kaufvereinbarung vom April
2004 übertrug die Veräußerin daher auch
sämtliche Rechte und Pflichten aus den
2002 abgeschlossenen Treuhandverträ-

gen auf Tochtergesellschaften der Kläge-
rin. Das Finanzamt erhob aufgrund des
Übertrags der Treuhandvereinbarungen
Grunderwerbsteuer. Dies war unstreitig.
Zudem sollte jedoch nach Auffassung des
Finanzamts für den Anteilsverkauf selbst
auch noch Grunderwerbsteuer festgesetzt
werden, weil die Grundstücke nach wie
vor den Immobiliengesellschaften als
zivilrechtlichen Eigentümern und damit
auch der Zwischenholding, deren Anteile
verkauft wurden, zuzurechnen waren.
Gegen diese Doppelbesteuerung wandte
sich die Klägerin und erhielt Recht.
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DIE FOLGEN

Der BFH begründete seine Entscheidung
unter anderem damit, dass für die grund-
erwerbsteuerrechtliche Zurechnung maß-
gebend ist, ob ein Grundstück zum Ver-
mögen einer Gesellschaft gehört. Weder
das zivilrechtliche noch das wirtschaftli-
che Eigentum sind relevant, wenn wie im
vorliegenden Fall Eigentum und Verwer-
tungsbefugnis infolge des Treuhandver-
hältnisses auseinanderfallen. Vielmehr ist
für die Frageder Zurechnung einesGrund-
stücks für Zwecke der grunderwerbsteuer-

rechtlichen Erwerbstatbestände bei
Anteilsverkäufen an die Verwertungsbe-
fugnis anzuknüpfen. Danach gehörten die
Grundstücke der GmbHs am 19. April
2004 grunderwerbsteuerlich nicht mehr
mittelbar der Zwischenholding. Denn sie
waren zuvor bereits Gegenstand eines
Veräußerungsvorgangs. In der Folge hob
der Bundesfinanzhof den zweiten
Bescheid des Finanzamts ersatzlos auf.
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WAS IST ZU TUN?

Die Übertragung von Gesellschaftsantei-
len birgt das Risiko Grunderwerbsteuer
auszulösen, wenn zum Vermögen der
Gesellschaft Immobilien gehören. Je kom-
plexer die Gesellschaftsstruktur ist, desto
schwieriger wird die steuerliche Beurtei-
lung. Wenn dann auch noch Eigentum
und Verwertungsbefugnis an einem

Grundstück auseinanderfallen, wird die
Lage noch undurchsichtiger. Geklärt ist
nunmehr, dass für grunderwerbsteuerli-
che Zwecke an die Verwertungsbefugnis
und nicht mehr an das wirtschaftlich
bedeutungslos gewordene Eigentum an-
zuknüpfen ist. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Hans-Christian
Hauck von Hauck

Schuchardt
Quelle: Hauck Schuchardt

Mietrecht. Gibt eine GmbH an, dass ihr
aufgrund einer vorzeitigen Kündigung des
Vermieters eine Existenzgefährdung drohe,
reicht das nicht, um dem Vermieter die
Kündigung unter Berufung auf einen
Schriftformmangel zu versagen.

KG, Urteil vom 7. November 2022,
Az. 8 U 157/21

Insolvenzgefahr schützt nicht
vor Kündigung
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DER FALL

Ein Vermieter von Gewerbeflächen kün-
digte seiner Mieterin, einer GmbH, unter
Berufung auf einen Schriftformmangel
den Mietvertrag. Liegt ein Schriftform-
mangel vor, hat dies zur Folge, dass das
Mietverhältnis als für unbestimmte Zeit
geschlossen gilt und mit gesetzlicher Frist
kündbar ist (§§ 578, 550, 580a Abs. 2 BGB).
DerMieter klagte gegendieKündigung. Es
sei nach § 242 BGB treuwidrig, sich wegen

Schriftformmangels auf eine Kündbarkeit
des Mietvertrags zu berufen. Denn ein
Umzug während der Corona-Pandemie –
es war Herbst 2021 – sei für ihn existenz-
bedrohend. Das Unternehmen müsse
infolge der kurzfristigen Räumung seinen
Betrieb unterbrechen; es drohe eine Insol-
venzeröffnung. Der Vermieter beantragt
im Rahmen einer Widerklage die Feststel-
lung, dass die Kündigung wirksam ist.
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DIE FOLGEN

Mit Erfolg, das KG gibt der Widerklage
statt. Die Richter befanden, dass die Kün-
digung das Mietverhältnis beendet hat.
Der Einrede des Mieters folgten sie nicht.
Der Vermieter war nicht nach § 242 BGB
daran gehindert, sich auf die Kündbarkeit
des Mietvertrags wegen des Schriftform-
mangels zu berufen. Zwar kann eine Exis-
tenzgefährdung einen möglichen Fall der
Treuwidrigkeit darstellen. Dafür fehlten
hier allerdings die Voraussetzungen. Es
müsste ein schlechthin untragbares
Ergebnis vorliegen und damit ganz beson-
dere Umstände, die über die üblichen Fol-
genhinausgehen, die dieKündigung eines

Gewerbemietvertrags hat. Dies sahen die
Richter nicht. Sie stellten klar, dass sich
nur eine natürliche Person auf eine
Gefährdung der Existenz berufen kann,
keine GmbH. Dieses Recht steht allenfalls
den hinter der GmbH stehenden Gesell-
schaftern als natürlichen Personen zu.
Insofern genügt eine drohende Insolvenz-
eröffnung einer Kapitalgesellschaft im Fall
der Räumung nicht, um über einen
Schriftformmangel hinwegzugehen. Eine
Kündigung und Räumung der Gewerbe-
räume zieht fast immer eine Betriebsun-
terbrechung nach sich. Dies ist kein
außergewöhnliches Ergebnis.
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WAS IST ZU TUN?

Zwei Empfehlungen sind aus diesem
Urteil abzuleiten: Zum einen ist bei lang-
fristigen Mietverträgen und jeder folgen-
den mietvertraglichen Anpassung darauf
zu achten, die Schriftform zu wahren. Das
gilt auch für scheinbar unbedeutendeVer-
tragsveränderungen. Die Konsequenzen
können gravierend sein: Jeder Vertrags-
partner kann sich auf den Schriftform-

mangel berufen und den Vertrag kündi-
gen. Zweitens setzen die Gerichte hohe
Hürden an die Frage nach der Treuwidrig-
keit einer Kündigung bei einer behaupte-
ten Existenzgefährdung. Eine existenzbe-
drohende Gefahr muss klar erkennbar
sein und wird von den Gerichten zumeist
eng ausgelegt. (redigiert von Anja Hall)

Bitte nachmachen

Das BuchMischung: Possible! Experimen-
telle Quartiersentwicklung am Beispiel
Nordbahnhof Wien trägt die Ergebnisse
zweier aufeinander aufbauender For-
schungsprojekte zusammen. Betreut wur-
den beide von Silvia Forlati, Architektin
und Dozentin an der TU Wien, und
Christian Peer, seines Zeichens Kultur-
anthropologe, Bauingenieur, Umwelt-
und Raumplaner sowie Forscher am
future.lab Research Center der TU Wien.

Zunächst fand 2015 und 2016 das For-
schungsprojekt Mischung Possible statt.
Dieses beinhaltete die empirische Unter-
suchung dreier Wiener Stadtteile, um
alternative Möglichkeiten für Nutzungs-
mischungen entwickeln zu können. Von
2017 bis 2020 folgte die Betreuung der
konkreten Umsetzung solcher Ideen mit
dem Projekt Mischung: Nordbahnhof,
einem der größten innerstädtischen Ent-
wicklungsgebiete im 2.Wiener Gemeinde-
bezirk.

In dem Buch werden die einzelnen
Maßnahmen und Ideen von verschiede-
nen Projektteilnehmern in insgesamt sie-
ben Themenblöcken vorgestellt. Nach
einer Einführung in Kapitel 1 befasst sich
Kapitel 2 mit dem Konzept des öffentli-
chen Arbeitsraums Care + Repair. Das
„Impulslabor“ Nordbahn-Halle mit sei-
nen experimentellen Zwischennutzungen
ist dann Gegenstand im nachfolgenden
dritten Teil. In Kapitel 4wird die Entwick-
lung der Plattform imgraetzl.at vorge-
stellt, mit der gewerbliche Räume gebucht
werden können. Danach geht es um
kooperativ genutzte Räume. Kapitel 6 ist
den teilnehmenden Organisationen vor-
behalten wie dem Erdgeschosszonenma-
nagement. Die Herausgeber schließen mit
einem Ausblick und der Erkenntnis, dass
es „Mut zum Experimentieren“ braucht,
damit sich „Nichtwohnnutzungen“ entwi-
ckeln können. Alexandra Stiehl

Literaturhinweise

Christian Peer, Silvia
Forlati (Hrsg.):
Mischung possible!
Experimentelle Quar-
tiersentwicklung am
Beispiel Nordbahnhof
Wien. Birkhäuser Verlag,
Basel 2023, gebunden,
352 Seiten, ISBN 978-3-
0356-2595-0, 64 Euro.

Ideen und Konzepte für die
Städte von heute und morgen

In einer Zeit, die von großen Transforma-
tionsprozessen geprägt ist, steigt die Not-
wendigkeit, durch umsichtige Planung
demallgegenwärtigenWandel einenRah-
men zu geben, Ziele zu formulieren und
Lösungswege vorzustellen. Gerade unsere
Städte stehen vor vielfältigen Herausfor-
derungen – Klimawandel, Verödung der
Innenstädte, Wohnungsmangel, um nur
einige zentrale zu nennen.

Der vorliegende Band bündelt die
Ergebnisse dreier Symposien der Professor
Albert Speer-Stiftung über die Zukunft der
Stadt- und Raumplanung, die 2019 bis
2021 an der TUKaiserslautern stattgefun-
den haben. Sie befassen sichmit einer gro-
ßenBandbreite an Einzelfragen, die in der
Summe darauf hinzielen, Städte in der
Gegenwart funktionsfähig zu halten und
für die Zukunft funktionsfähig zu machen.

Die einzelnen Beiträge behandeln
etwa die Planung von Großprojekten vor
allem in den mit Wachstum konfrontier-
ten Metropolen (mit Beispielen etwas aus
Berlin, Hamburg, München und Köln/
Bonn). Oder sie wenden sich Problem-
lösungen in schrumpfenden Städten zu,
die nicht zu abgehängten Städten werden
wollen. Einzelne Beiträge versuchen Hin-
weise zu geben, wie sich aus gelungenen
und weniger gelungenen Stadtplanungs-
prozessen der Vergangenheit Lehren für
die Gegenwart und Zukunft ziehen lassen,
andere präsentieren gegenwärtige Mo-
dellvorhaben (etwa zur klimaangepass-
ten Stadt), die Vorbilder für anstehende
Prozesse in anderen Städten sein können.

Die über 20 meist relativ kurzen Texte
können die vielfältigen Komplexe freilich
kaum mehr als anreißen. Zusammen
ergeben sie aber einen hilfreichen Über-
blick über die drängenden Aufgaben heu-
tiger Stadtplanung und liefern Ansatz-
punkte zur vertiefenden Beschäftigung
mit Einzelfragen. Thomas Hilsheimer

Friedbert Greif, Detlef
Kurth, Bernd Scholl
(Hrsg.): Planung für
morgen. Zukunft Stadt
und Raum. Jovis Verlag,
Berlin 2023, 280 Seiten,
gebunden, ISBN 978-3-
86859-744-8, 38 Euro.


